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Satzung

Jagdverein Holledau e.V.

frr die dem Landesjagdverband Bayern e.V., angehörenden

Kreisgruppen und Vereinigungen der Jäger

$ I Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen " Jagdverein Holledau e.V.'u im Landesjagdverband ßayem

e.V.. Er ist in das Vereinsregister einzutragen.
(2) Der Sitz des Vereins ist 84048 Mainburg
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 2 Aufgaben und Ziele des Verbandes

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinntitzige Zwecke im Sinne des

Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. Der Verein fördert den Natur-

und Tierschutz sowie die Bildung.
(2) ZumZwecke des Naturschutzes leistet der Verein

a) Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einer den landschaftlichen und landeskul-

turellen Verhälhissen entsprechenden artemeichen und gesunden freilebenden Tier-
welt;

b) die Aufkltirung der Allgemeinheit
o über Wert und Nutzen, Schutz und Erhaltung artenreicher Bestände der natärli-

chen Tier- und Pflanzenwelt und
r üLrer Llrsachen, Au.swirkungen und Abwehr sehädlicher Llmwelteinfltisse;

(3) ZumZwecke der Bildung sind die Aufgaben des Vereins

a) Erhaltung und F+rderung des Jagdwesens als Kulfurgut;
b) die Fortbildtrng der Jäger im Sinne der Grundsätz-e du deutschen Waidgerechtigkeit;

c) der Zusammenschluß der Jäger im Mainburger Bereich der Kern der Hoiledau,

Landkreis Kelheim
mit dem Ziel, die Interessen im Bereich des Satzungszrvecks zu wahren und zu vertre-

ten.
(4) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlich Zwecke.
(5) Mittel des Vereins dtirfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verein.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder

dwch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begtinstigt werden'

{?) Der Verein ist korporatives Mitglied des Landesjagdverbandes Bayern e.V.. Die Satzung

des Deutschen Jagdschutz-Verbandes e.V. sowie die Satzung des Landesjagdverbandes

e.V. sind in ihrer jeweils geltenden Fassung ftir den Verein und seine Mitglieder verbind-

lich, soweit sie den Vorschriften des Abschnitts 'osteuerbegünstigte Zwecke der Abgabe-

ordnung nicht widersprechen.
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Die Disziplinarordnung des Deutschen Jagdschutzverbandes e.V. ist Bestandteil dieser Sat-

zung und der Satzung als Anlage beigeftigl (ge?indert durch den Beschluß des Präsidiums

10.09.1993).

$ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(l) Mitglied des Vereins kann jeder Inhaber eines Jahresjagdscheins, jede jagcischeinfrhige

trnd jede andere Person werden, die die Aufgaben undZiele des Vereins unterstützt.

(2) Die Ehrenmitgliedschaft des Vereins kann natürlichen Personen für besondere Verdienste

Llm die Aufgaben und Ziele des Vereins durch die Mitgliederversammlung verliehen wer-

den.

{3) Die Neuaufna}rme I'on Mitgliedern setzt einen schriftlishen Aufüahmeantrag voraus. U'
ber den Aufirahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung des Aufuahme-

antrages durch den Vorstand steht dem Antragsteller die schriftliche Beschwerde an die

Mitgliederversammlung binnen zrrrei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung des

Vorstandes zu.
(4) Der Aufoahmeantrag kann nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden, ein wichtiger

Grund ist insbesondere, wenn Tatsachen bekannt sind, die zur Beendigung der Mitglied-

schaft ftihren oder den Ausschluß aus dem Verein rechtfertigen würden ($4).

(5) Jedes Mitglied kann sein Stimmrecht nur dann ausübeno wenn es seine Beitragspflicht erftillt hat.

Ehrenmitglieder haben ein Stimmrecht, wenn sie zugleich ordentliche Mitgliede.r des Verein

sind.

$ 4 Ende der Mitgltedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet:

a) durch Tod
b) durch Entziehung des Jagdscheines

c) durch Austritt
d) dtuch Ausschluß
e) durch Suspendierung auf Antrag des Landesjagdverbandes ($ 5 Abs.4 der Satzung des

Landesj agdverbandes BaYern).

(2) Die Zugehtirigkeit von Ehrenmitgliedern endet durch Widerruf oder Tod.

(3) Der Austritt kann nur durch eingeschriebenen Brief zum Endes eines Geschäftsjahres

unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten erfolgen-
(4) Der Ausschluß kann wegen groben Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder sei-

ner Satzung oder aus sonstigen schwerwiegenden Gründen erfolgen, insbesondere, wenn

ein Mitglied seiner Beitragspflicht trotz zrveimaliger Mahnung nicht nachkommt.

(5) Der Ausschluß bzw. die Suspendierung erfolgt durch den Vorstand. Gegen den Beschluß

des Vorstandes steht dern Ausgeschlossenen binnen zwei Wochen nach Mitteilung des

Beschlusses die Beschwerde zur Mitgliederversammlung zu. Die Beschwerde ist zu be-

griinden. Der Ausschluß kann im Mitteilungsblatt des Landesjagdverbandes auf Antrag

der Kreisgruppe oder Vereinigung der Jäger veröffentlicht werden.

(6) Mit der geendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprtiche aus dem Mitgliedsver-

hä[tnis, lnbeschadet der Ansprüche des Vereins auf rücksüindige Beitragsforderung' Eine

Rückzahlung von geleisteten Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden erfolgt nicht'



2

Die Disziplinarordnung des Deutschen Jagdschutzverbandes e.V. ist Bestandteil dieser Sat-
zung und der Satzung als Anlage beigeftigt (geändert durch den Beschluß des Präsidiums
10.09.1993).

$ 3 Erwerb der Mltgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jeder Inhaber eines Jahresjagdscheins, jede jagdscheinf?ihige

und jede andere Person werden, die die Aufgaben und Ziele des Vereins untersttitzt.
(2) Die Ehrenmitgliedschaft des Vereins kann nattirlichen Pemonen ftir besondere Verdienste

um die Aufgaben und Ziele des Vereins durch die Mitgliederversammlung verliehen wer-
den.

{3) Die Neuaufirahme von Mitgliedern setzt einen schriftlichen Aufuahmeantrag voraus. Ü-
ber den Aufuahmeantrag entscheidet der Vorsand. Gegen die Ablehnung des Aufnahme-
antrages durch den Vorstand steht dem Antragsteller die schriftliche Beschwerde an die
Mitgliederversammlung binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung des

Vorstandes zu.
(4) Der Aufrrahmeantrag kann nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. ein wichtiger

Grund ist insbesondere, wenn Tatsachen bekannt sind, die zur Beendigung der Mitglied-
schaft ftihren oder den Ausschluß aus dem Verein rechtfertigen würden ($4).

(5) Jedes Mitglied kann sein Stimmrecht nur dann ausüben, wenn es seine Beitragspflicht erftillt hat.
Ehrenmitglieder haben ein Stimmrecht, wenn sie zugleich ordentlic,he Mitglieder des Verein
sind.

$ 4 Ende der Mitgliedschaft

(l) Die Mitgliedschaft endet:
a) durch Tod
b) durch Entziehung des Jagdscheines
c) durch Austritt
d) durch Ausschluß
e) durch Suspendierung auf Antrag des Landesjagdverbandes ($ 5 Abs. 4 der Satzung des

Larrdesj agdverbandes Bayern).
(2) Die Zugehörigkeit von Ehrenmitgliedern endet durch Widemrf oder Tod.
(3) Der Austritt kann nur durch eingeschriebenen Brief zum Endes eines Geschäftsjahres

unter Einhalhrng einer Frist von drei Monaten erfolgen.
(4) Der Ausschluß kann wegen groben Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder sei-

ner Satzung oder aus sonstigen schwerwiegenden Grtinden erfolgen, insbesondere, wenn

ein Mitglied seiner Beitragspflicht trotz zrveimaliger Mahnung nicht nachkommt.
(5) Der Ausschluß bzw. die Suspendierung erfolgt durch den Vorstand. Gegen den Beschluß

des Vorstandes steht dem Ausgeschlossenen binnen nryei Wochen nach Mitteilung des

Beschlusses die Beschwerde zur Mitgliederversammlung zu. Die Beschwerde ist zu be-
grtturden. Der Ausschluß kann im Mitteilungsblatt des Landesjagdverbandes auf Antrag
der Kreisgruppe oder Vereinigung der Jäger veröfferrtlicht werden.

(6) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsver-
hältnis, unbeschadet der Ansprüche des Vereins auf rückständige Beitragsforderung. Eine
Rtickzahlung von geleisteten Beitägen, Sacheinlagen oder Spenden erfolgt nicht.
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$ 5 Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet
(l) die anerkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit zu wahren.

(2) die Jagdbehörden bei der Durchsetzung dieser Grundsätze zu unterstützen.

(3) die Belange des Vereins, des Landesjagdverbandes Bayern e.V. und des Deutschen Jagd-

schutzverbandes e.V. zu fürdern.
(a) die festgesetzten Beiträge rechtzeitig zu entrichtsn.

$ 6 Organe des Vereins

(l) die Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung.

(2) Der Vorstand kann ftir die Dauer seiner Amtszeit einen Beirat beruferU der in der Regel

nicht mehr als 20 Mitglieder umfassen soll. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in
grundsätzlichen Fragen zu beratsn. die Miglieder des Beirats könnsn nur aus wichtigerr

Grtinden abberufen werden.

$ 7 Vorstand

(l) Der Vorstand (geschäftsftihrender Vorstand) besteht aus

dem 1. Vorsitzenden und dem2. Vorsitzenden,
dem Schriftftihrer,
dem Schatzmeister
und 15 Beisitzern.
Der Gesamtvorstand hat nur Funktion innerhalb des Vereins.

Geschäiftsftihrender Vorstand ist der Vorstand gem. $ 26 BGB'
(2) Vorstand im Sinne des $ 26 BGB (Verhetungsorgan) sind der l. und 2. Vorsitzende. Bei-

de Vorsitzenden sind jeder ftir sich allein vertretungsberechigt. Im lnnenverhältnis kann

der 2. Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden, die nicht nachgewiesen

werden muß, handeln.
(3) Soweit in dieser Satzung der BergriffVorstand ohne näihere Erläuterung verwendet wird,

ist der Gesamtvorstand ($ 7 Abs. 1) angesprochen.

(4) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt vier Jahre.

(5) Der Vorstand organisiert die Hegegemeinschaften. Nach der Abgrenzung des räumlichen

Wirkungsbereichs der Hegegemeinschaften ruft er die Revierinhaber einer räumlich ab-

gegrenztenHegegemeinschaft zusarnmen, veranlaßt die Wahl des Hegegemeinschaftslei-

ters und seines Stellverheters. ebenso veranlaßt er die Neuwahl bei Ausscheiden oder

nach Ablauf der Amtszeit des Hegegemeinschaftsleiters.
(6) Der Vorstand soll die Vorsitzenden der im Wirkungsbereich des Vereins vorhandenen

Hegegemeinschaften zur Beratung in allen jagdlichen Fragen ntriehen. Et berät und un-

tersttitzt die Hegegemeinschaften bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und arbeitet ver-

trauensvoll mit ihnen zusailrmen und nimmt soweit möglich an ihren Sitzungen teil'

{CI Der Vorstand unterstützt die Mitwirkung des Landesjagdverbandes Bayern als anerkann-

ten Verein gemäß $ 29 BNatSchG. Er kann zu diesem Zweck einen Obmann ftir Natur-

schutz berufen.
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$ 8 Mitgliederversammlung

(1) Der Mitgliederversammlung obliegen folgende Aufgaben:

a) Wahl Des Vorstandes
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts, Entlastung des Vorstandes

c) Genehmigung des Haushaltsplanes
d) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
e) Beschlußfassung über sonstige Aufgaben, insbesondere über Beschwerden gemäß $ 3

Abs. 3 Satz 3 und über Anträge, soweit nicht der Vorstand zuständig ist.

f) Beschlußfassung über Satzungsänderungen

(2) Anträge von Mitgliedern, über die die Mitgliederversammlung beschließen soll, sind

mindestens eine Woche vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen'

(3) Derl.oder 2.Vorstandvorsitzende des Vereins hat mindestens einmal jährlich eine ordent-

liche Mitgliederversammlung einzuberufen
(4) Der Vorstand kann von sich aus eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberu-

fen; er muß eine solche einberufen) wenn dies der zehnte Teil der Mitglieder unter Anga-

be des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt'
(5) Alle Einladunget ztrr Mitgliederversammlungen sind mindestens nvei Wochen vor dem

Zeitpunkt der Versammlung unter Angabe des Ortes, der ZeIt und der Tagesordnung,

schriftliche an jedes Mitglied bekannt zugeben. Der Landesjagdverband und die Vorsit-

zenden der Hegegemeinschaften sind schriftlich einzuladen'

(6) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung ftihrt der l. oder der 2.Yorsitzende bei deren

Verhinderung das älteste anwesende Vorstandsmitglied i.S. des $ 7 Abs. 1 der Satzung.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Alle Beschlüsse werden, soweit Gesetz oder Satzung

nichts anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der er-

schienenen stimmberechtigten Mitglieder gefaßt. Stimmenthaltungen werden nicht ge-

zählt. Alle Beschlüsse sind in einer Niederschrift über die Versammlung, die vom Ver-

sammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist, festgehalten. Zu einem

Beschluß tiber die Anderung der Satzung bedarf es einer Mehrheit vans/t der erschiene-

nen stimmberechtigten Mitglieder.
(7) Der Verein kann die notswendigen Verwaltungsausgaben der Hegegemeinschaft überneh-

men.

$ 9 Au{Iösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zweckmindestens

einen Monat vorher schriftlich einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung

beschlossen werden. Zu einem Beschluß über die Auflösung des Vereins bedarf es einer

Mehrheit v om Y+ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.
(2) Im Falle der Auflösung des Vereins bestellt die Mitgliederversammlung einen Liquidator'

(3) Das nach Durchführung der Liquidation verbleibende Vereinsvermögen f?illt an den Lan-

desjagdverband Bayern e.V., ersatzweise an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts

oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft nrrecks Verwendung für Schutz und Er-

haltung einer den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen entsprechenden

artenreichen und gesunden freilebenden Tierwelt und für Maßnahmen des Umwelt-,

Landschafts- und Tierschutzes.
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(4) Vor Fassung des Beschlusses ist eine rechtsverbindliche Erkl?irung des zuständigen Fi-
natuarrfies über die Steuerbegünstigung der zu bedenkenden Körperschaft einzuholen.

$ 10 Schlußbestimmungen

(l) Erftillungsort und Gerichtsstand ftir alle Angelegenheiten ist der Sitz des Vereins'

121 Der Vorstand wird errnächtigt, nach Eintragung der Satzungstinderung im Vereinsregister

die Neufassung der Satzung und den Zeitpunkt des Inkraftnetens mit Bekanntgabe des

Eintragungsdatums zu veröffentlichen'

Unterschrift:

Josef Steiger Dorfstr.3T 84094 Elsendorf 27.04.1957

#,#
Alexander Thalmeier Lohholz 16 84rc6 Volkenschwand 25.07.1971

JosefFrank Dornweg I 84048 Mainburg 19.03.1953

Jakob Chmielewski Sperlingweg 2 8404.g Mainburg 26.12-1961

*"1

-... j.I
6

ilowMManuela scheuenpflug Grubmühle I 84094 Elsendorf 16.07.1977

Fraru'Wimmer Aufhausener\üeg 2 B4049Mainburg 11.07.1959

Albert Limmer Friedenheimstr.ga 84048 Mainburg I 1.05.1953 .i.,
Er, t*"fv t,?,i"."'/t..'

Die Satzung vom 03.10.07 wrnde gemäß Beschluss der Vorstandschaft geäudert. am 03 .12.2007

Die geänderte Satzung plus Disziplinarnordung liegt als Anlage bei.


